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Wohnung 26	 93,5 m2 Wohnung 28	 91,0 m2

Wohnung 30	 91,0 m2

Wohnung 32	 91,0 m2

Kind 2 
14,0 m2

Kind 1
11,6 m2

Schlafen
14,9 m2

26

Diele
9,5 m2

Flur
5,1 m2Bad

4,9 m2

Küche
7,4 m2

Terrasse
5,5 m2

Wohnen
20,6 m2

Gartenanteil

Kind 2 
14,0 m2

Kind 1
11,6 m2

Schlafen
14,9 m2

28 / 30

Diele
9,5 m2

Flur
5,1 m2Bad

4,9 m2

Küche
7,4 m2

Loggia
3,0 m2

Wohnen
20,6 m2

Kind 2 
14,0 m2

Kind 1
11,6 m2

Schlafen
14,9 m2

32

Diele
9,5 m2

Flur
5,1 m2Bad

4,9 m2

Küche
7,4 m2

Loggia
3,0 m2

Wohnen
20,6 m2

Preisliste 
Grundrissübersicht 
Regenbogen 1/Haus 1

Wohnung 01	 93,5 m2 Wohnung 04	 74,4 m2

Wohnung 06	 74,4 m2

Wohnung 05	 91,0 m2

Wohnung 07	 91,0 m2

Wohnung 11	 91,0 m2

Wohnung 15	 91,0 m2

Wohnung 20	 91,0 m2Wohnung 17	 76,5 m2

Haus 1 Haus 4Haus 3Haus 2

N

Preisliste 
Regenbogen 3/Haus 2 Regenbogen 5/Haus 3

Regenbogen 7/Haus 4

Kind 2 
14,0 m2

Kind 1
11,6 m2

Schlafen
14,9 m2

1

Diele
9,5 m2

Flur
5,1 m2

Bad
4,9 m2

Küche
7,4 m2

Terrasse
5,5m2

Wohnen
20,6 m2

Gartenanteil

Kind
14,0 m2

Schlafen
14,9 m2

4 / 6

Diele
9,3 m2

Bad
5,2 m2

Küche
7,3 m2

Loggia
3,1 m2

Wohnen
20,6 m2

Kind 2 
14,0 m2

Kind 1
11,6 m2

Schlafen
14,9 m2

5 / 7

Diele
9,5 m2

Flur
5,1 m2 Bad

4,9 m2

Küche
7,4 m2

Loggia
3,0 m2

Wohnen
20,6 m2

Kind 2 
14,0 m2

Kind 1
11,6 m2

Schlafen
14,9 m2

11 / 15

Diele
9,5 m2

Flur
5,1 m2 Bad

4,9 m2

Küche
7,4 m2

Loggia
3,0 m2

Wohnen
20,6 m2

Kind
14,0 m2

Schlafen
14,9 m2

17

Diele
9,3 m2

Bad
4,9 m2

Küche
7,3 m2

Terrasse
5,5m2

Wohnen
20,6 m2

Gartenanteil

Kind 2 
14,0 m2

Schlafen
14,9 m2

20

Diele
9,5 m2

Bad
4,9 m2

Küche
7,4 m2

Loggia
3,0 m2

Wohnen
20,6 m2

Kind 1
11,6 m2

Flur
5,1 m2
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Wohnung 32	 91,0 m2

Nebenkostenliste

Umlagefähige und nicht umlagefähige Nebenkosten in EUR laut Wirtschaftsplan 2010

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
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Lausenerstr. 32 28  80,80     17,50     109,94     19,70     17,37     9,98     157,00     19,04     176,04     152,91    *

40  82,10     17,80     107,00     20,04     17,37     10,59     155,00     19,04     174,04     130,38    *

44  62,50     14,00     147,00     15,76     17,37     7,87     188,00     19,04     207,04     140,00   

Lausenerstr. 36 6  62,50     14,00     96,81     15,76     17,37     9,06     139,00     19,04     158,04     125,00    *

33  82,10     17,80     109,39     20,04     17,37     10,19     157,00     19,04     176,04     130,38    *

Regenbogen 1 1  93,50     35,00     117,80     23,33     17,58     15,29     174,00     19,04     193,04     188,00    *

4  74,40     27,90     144,52     18,58     17,58     12,32     193,00     19,04     212,04     140,00   

5  91,00     34,10     118,37     22,73     17,58     15,32     174,00     19,04     193,04     144,18   

6  74,40     27,90     105,98     18,60     17,58     12,85     155,00     19,04     174,04     149,00   

7  91,00     34,10     124,43     22,73     17,58     15,26     180,00     19,04     199,04     182,00   

Regenbogen 3 11  91,00     34,10     145,75     22,73     17,58     14,94     201,00     19,04     220,04     182,00   

15  91,00     34,10     113,09     22,73     17,58     15,60     169,00     19,04     188,04     182,00   

Regenbogen 5 17  76,50     28,90     105,93     19,27     17,58     13,23     156,00     19,04     175,04     154,00   

20  91,00     34,10     90,75     22,73     17,58     14,94     146,00     19,04     165,04     144,18   

Regenbogen 7 26  93,50     35,00     144,46     23,33     17,58     15,63     201,00     19,04     220,04     148,27   

28  91,00     34,10     108,67     22,73     17,58     15,02     164,00     19,04     183,04     182,00   

30  91,00     34,10     172,08     22,73     17,58     14,61     227,00     19,04     246,04     182,00   

32  91,00     34,10     122,86     22,73     17,58     15,82     179,00     19,04     198,04     144,18   

*  einschließlich Betriebskostenvorauszahlung für die Garage

Das Objekt



56

Die Eigentumswohnanlage besteht 
aus nur 4 Häusern mit insgesamt 
zweiunddreißig 3- oder 4-Zimmer-
Wohnungen. 

Das Grundstück liegt im Bereich des 
Bebauungsplanes Leipzig-Lausen der 
Stadt Leipzig und wird über die neue 
Straße mit der Bezeichnung „Zur 
Heide“ erschlossen. 

Die gemeinschaftlichen Freiflächen 
werden mit Bäumen und Sträuchern 
bepflanzt sowie mit einem Kinder-
spielplatz attraktiv gestaltet. Die acht 
Erdgeschosswohnungen erhalten je-
weils einen privaten Garten, der zum 
öffentlichen Grund mit einer Hainbu-
chenhecke abgetrennt ist. 

Die Stellplätze befinden sich jeweils 
als Einzelgaragen auf einem gemein-
schaftlichen Garagenhof nördlich der 
neuen Straße „Zur Heide“. In den 
Kellergeschossen sind die Haustech-
nikräume, die Fahrrad- und Kinder-
wagenräume sowie abschließbare 
Kellerabteile für jede Wohnung und 
einige zusätzliche Kellerräume in ver-
schiedenen Größen, die separat zu 
erwerben sind. 

Alle Arbeiten werden nach den ein-
schlägigen DIN-Vorschriften oder 
nach den anerkannten Regeln der 
Technik (jeweils Stand der Baugeneh-
migungsbeantragung Dez. 1996) 
ausgeführt. Der Wärmeschutz der 
Wohngebäude entspricht selbstver-
ständlich der gültigen Wärmeschutz-
verordnung 1995. 

ROHBAU 

Erdarbeiten
Der Aushub erfolgt bis zur Grün-
dungssohle. Die Hinterfüllung der 
Arbeitsräume erfolgt anschließend 
lagenweise mit entsprechender Ver-
dichtung. 

Statik
Alle tragenden Bauteile werden nach 
statischer Berechnung ausgeführt. 
Außenwände

Die Außenwände im Keller und Tief-
garagengeschoss werden betoniert 
und sind ca. 20 cm bis 25 cm stark. 
Die Außenwände der Wohngeschos-
se bestehen aus ca. 24 cm dicken, 
gemauerten Porenbetonplansteinen. 
Die Außenwände erhalten einen 
mehrlagigen mineralischen Außen-
putz nach einem Farbkonzept des 
Architekten in Abstimmung mit der 
Baubehörde. Auf der Wohnungsin-
nenseite erhalten die Außenwände 
einen ca. 0,5 cm starken Innenputz. 

Innenwände
Tragende Innenwände in den Keller-
geschossen werden betoniert oder in 
Kalksandsteinmauerwerk ausgeführt. 
Die nichttragenden Innenwände im 
Kellergeschoss bestehen aus gemau-
erten Kalksandstein¬wänden oder 
Porenbetonplansteinen. 

In den Wohngeschossen werden 
Wohnungstrennwände und Kom-
munwände betoniert. Die Woh-
nungstrennwände haben einen R‘w 
= 53 dB; Treppenhauswände R‘w = 
52 dB. Die nichttragenden Innen-
wände werden aus Plansteinen er-
stellt (Kalksand oder Porenbeton) 
und anschließend mit Spachtelung 
oder Dünnputz versehen. 

Decken
Die Decken über dem Kellergeschoss 
und die Geschossdecken werden als 
Stahlbetonmassivplatten oder als 
Elementdecken mit Fugenteilung 
ausgeführt. Die Wohnungstrennde-
ckenkonstruktionen haben einen R‘w 
= 54 dB. 

Dach 
Die Satteldächer werden in Zim-
mermannskonstruktion aus imprä-
gniertem Nadelholz ausgeführt. 
Ausbildung und Querschnitt erfolgt 
nach statischer Berechnung. Die 
Dacheindeckung wird mit roten Be-
tondachpfannen durchgeführt. An-
schlüsse, Übergänge und Gauben 
sind aus Titanzink, die Dachentwäs-
serung erfolgt über Regenrinnen 
mit außenliegenden Fallrohren. Die 
Spenglerarbeiten werden in Titan-
zink ausgeführt. Ausgebaute Dach-
geschossräume erhalten eine Wär-
medämmung im Bereich der Sparren 
sowie raumseitig eine Verkleidung 
mit großformatigen Gipskartonbau-
platten. 

Isolierung
Kelleraußenwände im Erdbereich 
haben einen Isolieranstrich, soweit 
nicht in wasserundurchlässigem Be-
ton ausgeführt. 

Wärme- und Schallschutz 
Der Wärmeschutz wird entsprechend 
der DIN 4108 ausgeführt. Für den 
Schallschutz werden die Werte der 
Tabellen 1–13 der DIN 4109 Ausga-
be November 1989, ohne Beiblätter, 
zugesichert. 

Balkone
Stahlbetonfertigteile nach statischen 
Erfordernissen, Oberfläche glatt. Die 
Balkongeländer sind aus verzinktem 
Stahl oder Aluminium, naturbelassen 
oder nach Farbkonzept des Architek-
ten gestrichen. 

AUSBAU 

Fenster und Fenstertüren 
Fenster und Fenstertüren werden in 
den Wohngeschossen als Kunststoff-
Fenster in Weiß mit Wärmeschutz-
Isolierverglasung ausgeführt. In je-
dem Aufenthaltsraum ist mindestens 
ein Fenster als Lüftungsflügel mit 
Drehkippbeschlag versehen. Falze 
sind mit Lippendichtung. 
Beschläge in Leichtmetall oder Kunst-
stoff. 

Fensterbänke
Innere Fensterbänke bei gemauerten 
Brüstungen in Naturstein; in Sanitär-
räumen teils gefliest. 

Rollläden
Alle Wohnraumfenster im Erdge-
schoss, 1. und 2. Obergeschoss so-
wie im Dachgeschoss sind mit wär-
megedämmten Rollladenkästen mit 
unterem Abschlussdeckel und Rolllä-
den aus hellen Kunststoffprofilen mit 
Steckverbindung und Luftschlitzen 
ausgestattet. 

Türen
Wohnungseingangstüren in den 
Treppenhäusern in Stahlzargen, glat-
tes Türblatt (Buche Dekor) mit Zy-
linderschloss, Beschläge aus Leicht-
metall oder Kunststoff. Innentüren 
mit glattem Türblatt (Buche Dekor) 
und Holzzargen (Buche Dekor) mit 
Beschlägen aus Leichtmetall oder 
Kunststoff. Eine Tür pro Wohnung 
erhält zur besseren Belichtung der 
Diele einen Glasausschnitt. 

Wand- und Deckenbehandlung 
Die Porenbetonwände in den Wohn-
geschossen erhalten einen einlagigen 
Innenputz und sind mit Innendisper-
sionsfarbe gestrichen. Betonierte 
Wände und sonstige Wände sind ge-
spachtelt und weiß gestrichen oder 
mit Rauhfasertapete tapeziert und 
weiß gestrichen. Stahlbetondecken 
in den Wohngeschossen sind eben-
falls gespachtelt und weiß gestrichen 
oder mit Rauhfasertapete tapeziert 
und weiß gestrichen. Im Dachge-
schoss werden die Schrägen feuer-
hemmend mit Gipskartonplatten 
verkleidet und weiß gestrichen oder 
mit Rauhfasertapete tapeziert und 
weiß gestrichen. 
 
Keramikfliesen

Küche: Wandfliesen im Bereich des 
Arbeitsplatzes, ca. 60 cm hoch. Die 
Verlegung erfolgt je nach Wohnungs-
größe bis zu 5 laufenden Metern. 
Der Küchenboden wird mit abrieb-
geeigneten Bodenfliesen belegt und 
grau verfugt. Im Sichtbereich erfolgt 
ein Sockelabschluss (nicht hinter den 

Baubeschreibung Eigentumswohnungen
„Wohnen am Kulkwitzer See“, Leipzig-Lausen, Regenbogen
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üblichen Schrankbereichen). Der 
Wandanschluss wird insgesamt elas-
tisch grau verfugt. 

Bad: Wandfliesen, deckenhoch und 
farblich passende Bodenfliesen. Die 
Wandfliesen werden weiß verfugt, 
die Bodenfliesen grau. 

Fliesenfarbe: Die Fliesen in der Kü-
che und im Bad sind in einem hellen 
Ton leicht meliert bzw. marmoriert. 

Sanitäre Installation 
Keramische und emaillierte Ein-
richtungsgegenstände in der Farbe 
Weiß. Die Einbauwanne ist aus Stahl 
und ca. 170/75 cm groß. Die Einhe-
belwannenfüll- und Brausebatterie ist 
mit einer automatischen Umstellung 
versehen und mit einer Handbrause 
verbunden. Der weiße Waschtisch ist 
ca. 60/50 cm groß und erhält eben-
falls eine Einhebeleinlochbatterie. Die 
Batterien sind verchromt. Die WC-
Anlage besteht aus einem weißen 
Standspülklosett mit Kunststoffsitz 
und -deckel sowie einem Papierrol-
lenhalter. 
Zusätzlich ist in jedem Bad ein Wasch-
maschinenaufstellplatz mit Anschluss 
an die Kaltwasserleitung und an das 
Entwässerungssystem vorgesehen. 
Für die privaten Gärten der Erdge-
schosswohnungen wird ein Kaltwas-
seranschluss installiert. Der Kaltwas-
serverbrauch wird über den Zähler 
der jeweiligen Wohnung erfasst. 

Erfassung des Verbrauchs
Der Verbrauch des Kalt- und Warm-
wassers wird für jede Wohnung sepa-
rat über geeichte Wasseruhren ermit-
telt. Der Einbau und die Wartung der 
Wasseruhren erfolgt auf Mietbasis. 

Elektroinstallation
Die Ausführung erfolgt in Anlehnung 
an die DIN 18015 und wird als Un-
terputzinstallation in den Wohnge-
schossen ausgeführt. Jede Wohnung 
erhält eine Unterverteilung, einen FI-
Schutzschalter und einen Sicherungs-
automaten für jeden Stromkreis. Die 
Klingel einer jeden Wohnung ist ver-
bunden mit dem elektrischen Türöff-
ner und der Gegensprechanlage zur 
Hauseingangstür. 

Die einzelnen Räume werden wie 
folgt ausgestattet: 
Wohnzimmer:  4 Steckdosen, 2 De-
ckenauslässe, 1 Antennenleerdose 
Schlafzimmer: 3 Steckdosen, 1 De-
ckenauslass, 1 Antennenleerdose 
Kinderzimmer: 3 Steckdosen, 1 De-
ckenauslass, 1 Antennenleerdose 
Bad:  1 Steckdose, 1 Wandauslass,
1 Deckenauslass, 1 Steckdose für eine 
Waschmaschine mit eigenem Strom-
kreis und entsprechender Sicherung 

Küche: 2 Doppelsteckdosen, 1 Her-
danschluss, 1 Kühlschrankanschluss, 
1 Geschirrspülmaschinenanschluss, 
1 Dunstabzugssteckdose, 1 Decken-
auslass
Diele/Flur: 1 Steckdose, 1 bis 2 
Deckenauslässe je nach Größe des 
Flures, 1 Leerrohr für den Telefonan-
schluss, Klingelanlage mit Türöffner 
und Sprechanlage zur Hauseingangs-
tür
Telekomanschluss: Bis zur Bezugs-
fertigkeit soll die Wohnanlage an 
das Breitbandkabel der Telekom an-
geschlossen werden. Der Anschluss 
selbst und der Betrieb der Anlage 
richten sich nach den Gebühren der 
Telekom. Die hierfür anfallenden Kos-
ten hat der Käufer zu tragen, ebenso 
die Kosten der Verkabelung inner-
halb des Hauses und der Wohnung.  

Teppichbodenbeläge
Nach Bemusterung kann der Käufer 
für seine Wohnung einen Velourstep-
pichboden oder eine Schlingenware 
jeweils in einer von 4 vorgelegten 
Farben auswählen. Teppichboden-
beläge erhalten der Wohnraum, der 
Schlafraum, das Kinderzimmer und 
der Flur. Die Teppichsockelleisten 
sind gekettelt. 

Heizung

Heizungsanlage: siehe Gemein-
schaftseinrichtung 
Heizkörper für Raumtemperaturen 
nach DIN 4701 ausgeführt in Ab-
hängigkeit von der Raumgestaltung 
mit fertig lackierten Heizkörpern. Die 
Regelung der Raumtemperaturen 
erfolgt über ein Thermostatventil je 
Heizkörper. 

Lüftung
Innenliegende Bäder mit Einzel-
raumentlüftung und gemeinsamer 
Hauptleitung. 

Abstellräume
Jeder Wohnung ist ein Abstellraum 
im Kellergeschoss zugeordnet. Die 
Abtrennung erfolgt durch feuerver-
zinkte Stahllamellenkonstruktion 
bzw. je nach Lage im Kellergeschoss 
durch massive Wände. 

GEMEINSCHAFTSANLAGEN 

Heizungs- und Warmwasseranlage 
Vollautomatische zentrale Pumpen-
Warmwasserheizungsanlage mit 
Befeuerung durch Erdgas. Regelung 
der Vorlauftemperatur entsprechend 
der Außentemperatur mit Nachtab-
senkung. Zentrale Warmwasserver-
sorgung mit Warmwasserboiler und 
Zirkulationspumpe. Die Versorgung 

erfolgt durch eine Zentrale, die Ab-
gasführung erfolgt über ein außenlie-
gendes Edelstahlrohr über Dach. 
Alle Energie- und Versorgungskos-
ten der Gemeinschaftseinrichtungen 
werden separat erfasst und anteilig 
auf die Wohnungseigentümerge-
meinschaft umgelegt. 

Erfassung des Verbrauchs: 
Der Verbrauch jedes einzelnen Heiz-
körpers wird über ein geeichtes 
Messgerät erfasst und findet Eingang 
in die jährliche Heizkostenabrech-
nung. Die Messgeräte werden auf 
Mietbasis eingebaut. 

Haupttreppenhäuser
Der Eingangsbereich wird mit Fliesen 
belegt und erhält eine innenliegende 
auswechselbare Fußmatte. Die übri-
gen Stufen, Podeste und Flure sind 
aus Schallschutzgründen mit einem 
strapazierfähigen Nadelfilzboden 
belegt. Treppen in Betonfertigteilen. 
Das Treppengeländer ist aus Profil-
stahl oder Aluminium und wird nach 
dem Farbkonzept des Architekten ge-
strichen. Die Treppenhauswände er-
halten einen weißen Farbanstrich. Im 
Bereich der Hauseingangstür werden 
jeweils die Briefkastenanlage sowie 
die Gegensprechanlage installiert. 

Trockenräume / Fahrrad- und 
Kinderwagenräume 
Im Kellergeschoss befinden sich 
insgesamt vier Trockenräume und 
Abstellflächen für Fahrräder und Kin-
derwagen zur gemeinschaftlichen 
Nutzung. 
Beleuchtung der Gemeinschaftsräu-
me, der Kellerflure, Eingangsberei-
che und Treppenhäuser mit Wechsel-
schaltern oder Tastern, zum Teil über 
Zeitschaltuhr. Außenbeleuchtung an 
den Hauseingängen.
Die vorgesehenen Gemeinschafts-
räume sind weiß gestrichen. Der 
Boden im Kellerbereich einschließ-
lich der Abstellräume ist geglätteter 
Zementestrich. Kellerfenster sind 
aus Stahl oder Kunststoff einfach 
verglast. Erforderliche Lichtschächte 
sind aus Kunststoff oder Stahlbeton 
und erhalten einen Gitterrost. Die 
Kellertüren sind kunststoffbeschich-
tete Türblätter in lackierten Stahlzar-
gen oder lackierte Stahltürlemente, 
feuerhemmend, soweit behördlich 
vorgeschrieben.  

Müllbereich	
Der Stellplatz für die Müllcontainer 
befindet sich im nördlichen Grund-
stücksbereich mit Zugang von der 
neuen Straße „Zur Heide“ und erhält 
eine geschlossene Einhausung mit 
begrüntem Dach und abschließba-
rem Eingang. 
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Außenanlagen
Mutterboden in Gemeinschaftsgrün-
flächen nach örtlicher Qualität ca. 
20–25 cm dick, wie am Grundstück 
vorgefunden. Die Befestigung der Zu-
gangswege erfolgt mit Gehwegplat-
ten, Betonpflaster oder wird asphal-
tiert. Die Pflanz- und Ansaatarbeiten 
nach Freiflächengestaltungsplan. Der 
Kinderspielplatz wird ebenfalls nach 
Freiflächengestaltungsplan angelegt. 
Den Erdgeschosswohnungen wer-
den Gartengrundstücke zugeordnet. 
Auch diese Gartengrundstücke wer-
den mit Mutterboden in örtlicher 
Qualität ca. 20–25 cm stark aufge-
füllt, grob planiert und eingesät. Der 
weitere Unterhalt ist Sache des jewei-
ligen Erdgeschosswohnungskäufers. 
Auflagen des Freiflächengestaltungs-
planes, der Teilungserklärung und 
der Baugenehmigung sind vom Käu-
fer einzuhalten.
Die Gartenterrassen werden mit Be-
tonplatten auf verdichtetem Unter-
bau gemäß Prospektplan hergestellt. 

Einzelgaragen
Stahlbetonfertigteil-Garagen auf 
Streifenfundament mit abschließba-
rem Stahlkipptor, ca. 2,85 m breit 
und ca. 5,50 m tief (Außenmaße). 
Je nach behördlichen Auflagen mit 
extensiv begrüntem Flachdach mit 
innenliegender Entwässerung oder 
mit Satteldach mit außenliegender 
Entwässerung. Die Garagenzufahr-
ten und der Garagenhof werden 
befestigt (Graspflaster, Betonpflas-
ter, Rasengittersteine, Schotterrasen, 
wassergebundene Decken) oder as-
phaltiert. Garagenrück- und Seiten-
wände werden begrünt. 

Sonderwunsch – Duschbad 
Auf Wunsch kann bei den 4-Zim-
merwohnungen ein zweites Bad in-
stalliert werden. Dieses zweite Bad 
ist in den Grundrissen gestrichelt 
dargestellt. Die sanitäre Ausstattung 
umfasst ein weißes Standspülklosett 
mit weißem Kunststoffsitz und -de-
ckel sowie einen Papierrollenhalter, 
einen weißen Waschtisch ca. 60x50 
cm groß mit Einhebeleinlochbatte-
rie sowie eine weiße Brausewanne 
ca. 75x90 cm groß mit Brausebatte-
rie, Brauseschlauch mit Brause und 
Brausestange. Die Armaturen sind 
verchromt, Wandfliesen umlaufend 
deckenhoch und farblich passende 
Bodenfliesen. Die Wandfliesen wer-
den weiß verfugt, die Bodenfliesen 
grau. Die Fliesen sind in einem hellen 
Ton leicht meliert bzw. marmoriert. 
Eine Innentür entsprechend sonsti-
gen Wohnungsinnentüren, ein Elek-
trowandauslass und eine Steckdose 
sowie eine Einzelraumentlüftung 
mit gemeinsamer Hauptleitung. Der 
Heizkörper wird raumsparend unter 

dem Waschtisch installiert. Aufpreis 
gemäß Preisliste. 

Änderungen
Änderungen der Ausführung bzw. 
Ausstattung bleiben bei gleichwerti-
ger Qualität vorbehalten. Änderung-
en durch behördliche Auflagen sind 
einzuhalten und werden vom Käufer 
anerkannt. Aufgrund bautechni-
scher Erfordernisse sind geringfügige 
Maßabweichungen gegenüber den 
Bauvorlagen möglich. Das einge-
zeichnete Mobiliar einschließlich der 
Küchen sind Einrichtungsvorschläge 
und nicht im Kaufpreis enthalten. 
Soweit in der Baubeschreibung Aus-
führungsvarianten genannt sind, er-
folgen die endgültigen Festlegungen 
allein durch die Infraplan GmbH & 
Co. 

Leipzig, den 6. Februar 1997 

Infraplan GmbH & Co. Bau- und Ei-
genheim KG Leipzig
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Das Objekt

Baubeschreibung Eigentumswohnungen 
„Wohnen am Kulkwitzer See“, Leipzig-Lausen, Lausener Straße

BAUART
 
Die Wohngebäude werden in kon-
ventioneller Bauweise mit einer 
Tiefgaragenanlage errichtet. Zu-
kunftsweisend entspricht der Wär-
meschutz der Wohngebäude schon 
der ab 1995 gültigen „Neuen Wär-
meschutzverordnung“. Wesentliche 
Konstruktionsmerkmale sind deshalb 
der Vollwärmeschutz des Außenmau-
erwerks, die Wärmedämmverglasung 
sowie eine deutlich stärkere Wärme-
dämmung im Dachbereich mit einer 
Volldachschalung. Die Tiefgaragen-
anlage mit direkten Hauszugängen 
sieht für jede Wohnung einen Tiefga-
rageneinzelabstellplatz vor. 

KONSTRUKTION

Gründung 
Die Fundamente/Bodenplatten wer-
den nach statischen Erfordernissen in 
Beton ausgebildet. 

Außenwände 
Keller und Tiefgarage: Beton ca. 25 
cm stark, je nach statischen Erforder-
nissen. 

Wohngeschosse: Die Außenwände 
sind 30 cm dick und bestehen aus 24 
cm starkem Ziegelmauerwerk und 6 
cm Wärmedämmung; soweit statisch 
in Teilbereichen keine Ausführungen 
aus Beton erforderlich sind. 

Außenputz: Die Fassaden erhalten 
einen Vollwärmeschutz. Das Farb-
konzept der Fassade wird mit der 
Baubehörde abgestimmt. 

Innenwände 

Keller: Kalksandsteinmauerwerk 
oder Betonwände, Stärke je nach sta-
tischen Erfordernissen. 

Wohngeschosse: Wohnungstrenn-
wände und Kommunwände in Be-
ton; Stärke je nach statischen Erfor-
dernissen. Wohnungstrennwände 
Rw = 53 dB. Nicht tragende Innen-
wände werden als Ziegelmauerwerk 
ausgebildet und verputzt. 

Decken 
Stahlbetondecken oder Elementde-
cken mit Fugenteilung. Wohnungs-
trenndecken Rw = 54 dB. 

HAUSTECHNIK 

Heizung und 
Warmwasserbereitung 

System: Zentralheizungsanlage mit 
witterungsabhängiger Regelanlage. 

Entsprechend der Außentemperatur 
wird die Vorlauftemperatur geregelt, 
außerdem erfolgt eine Nachtabsen-
kung.
 
Kessel: Erdgasbefeuerter Heizkessel. 
Beheizung Wohnräume: Heizkörper 
in den Räumen als Radiatoren bzw. 
Plattenheizkörper mit einzelregulier-
baren, thermostatischen Heizkörper-
ventilen. 

Warmwasserbereitung: Zentral 
über temperaturgesteuerten, wärme-
gedämmten Warmwasserspeicher. 

Wasserversorgung 
Kalt- und Warmwasserversorgung für 
Waschbecken und Wannen in den 
Bädern und für die Küchenspüle. Die 
gemeinschaftlich genutzten Garten-
flächen erhalten einen Kaltwasseran-
schluss. 

Verbrauchsmessung 
Verbrauchsmesseinrichtung je Heiz-
körper. Der Warm- und Kaltwasser-
verbrauch wird für jede Wohnung 
separat über geeichte Durchflussge-
räte ermittelt. Der Einbau und die 
Wartung der Messgeräte erfolgt auf 
Mietbasis über die jeweiligen Woh-
nungsnutzer.
 

Elektroinstallation 

Hauseingang: Außenleuchte, Klingel 
und Gegensprechanlage. Treppen-
haus und Flure: Beleuchtung über 
Zeitautomat. 

AUSBAU DER WOHNUNGEN 

Deckenbehandlung 
Die Stahlbetondecken werden ge-
spachtelt und weiß gestrichen bzw. 
erhalten eine gestrichene Rauhfaser-
tapete. Die Dachschrägen werden 
wärmegedämmt (ca. 160 mm starke 
Isolierung) und feuerhemmend mit 
Gipskartonplatten verkleidet, mit 
Rauhfasertapete o.ä. tapeziert und 
weiß gestrichen. 

Wandbehandlung 
Die Ziegelwände in den Wohnge-
schossen erhalten einen einlagigen 
Maschinengipsglättputz mit weißer 
Innendispersionsfarbe; betonierte 
Wände oder sonstige Wände werden 
gespachtelt und weiß gestrichen. 

Bodenbeläge 
Wohnräume, Schlafräume, Kinder-
zimmer, Flure und Garderoben er-
halten Veloursteppichboden oder 
Schlingenware mit gekettelten So-
ckelleisten. Der Käufer kann entspre-
chend der Bemusterung für seine 

Wohnung eine Farbe aus fünf vorge-
legten Farben auswählen. 

Elektroinstallation 
Die Ausführung der Elektroinstallati-
on erfolgt als Unterputzinstallation 
in den Wohngeschossen. Schalter 
und Steckdosen sind in formschö-
nem Modulprogramm. Jeder Raum 
erhält mindestens einen Decken- 
oder Wandauslass. Steckdosen sind 
in ausreichender Zahl vorhanden: 
Wohnzimmer 6, Schlafräume 4, Kin-
derzimmer 4, Küche 4 Steckdosen 
im Arbeitsbereich, 1 Herdanschluss, 
1 Kühlschranksteckdose, 1 Geschirr-
spülersteckdose, 1 Dunstabzugs-
steckdose, Bad 2, alle übrigen Räume 
1. Zusätzlich befindet sich im Bad 
eine Steckdose mit entsprechender 
Sicherung für eine Waschmaschine. 
In jeder Wohnung befinden sich ein 
Leerrohr und eine Leerdose für den 
postseitigen Telefonanschluss. Wei-
terhin befindet sich in jedem Wohn-
raum (Wohnzimmer, Schlafzimmer 
und Kinderzimmer) ein Leerrohr mit 
einer Antennenleerdose für den An-
schluss an das Breitbandkabelnetz 
der Telekom. Die über gemeinsame 
Treppenhäuser erschlossenen Woh-
nungen erhalten eine Klingel, ver-
bunden mit dem elektrischen Türöff-
ner und der Gegensprechanlage. Die 
Wohnungen Nr. 17 bis 21 erhalten 
im Bereich des Treppenpodestes eine 
eigene Außenleuchte sowie eine ei-
gene Klingel.
 
Sanitäre Einrichtungen 

Küche: Kalt- und Warmwasseran-
schluss sowie Anschlussmöglichkeit 
für Spülmaschine. 

Bad: Körperform-Einbauwanne aus 
Stahl ca. 170/75 cm mit Einhebel-
Wannenfüll- und Brausebatterie mit 
Excenter, Handbrause mit Brause-
stange, ein Waschtisch ca. 60/50 cm 
mit Einhebel-Einlochbatterie mit Ex-
center, Spiegel und Handtuchhalter, 
Wandhänge-Tiefspülklosett mit Un-
terputzspülkasten und Papierhalter, 
Sanitärarmaturen sind verchromt.
Die Badewanne ist in einem lsolier-
Wannenträger installiert. 

Farbe der Sanitärobjekte: Der Käu-
fer kann für seine Wohnung die Aus-
wahl in weiß oder aus vier weiteren 
Standard-Sanitärfarben treffen. 
In jedem Bad kann eine Waschma-
schine aufgestellt werden. Ein Kalt-
wasser-Waschmaschinenanschluss 
sowie die entsprechende Abfluss-
möglichkeit sind bauseits bereits ein-
gebracht. 

WC: Wandhänge-Tiefspülklosett mit 
Unterputzspülkasten und Papierhal-
ter. 



60

Fenster 
Stahl-/Kunststoff- oder Holzfenster 
mit Lüftungsgitter – einfach verglast 
– je nach Geländehöhe mit Kunst-
stofflichtschacht und Gitterrost. 

Türen 
Lackierte Stahlzargen mit kunst-
stoffbeschichteten Türblättern oder 
lackierte Stahl-Türelemente; soweit 
vorgeschrieben, mit feuerhemmen-
dem Türblatt. 

Elektroinstallation 
Aufputzinstallation mit Lichttaster 
und Deckenlampen über Zeitauto-
mat. 

Kellerabteile 
Die Kellerabteile werden durch eine  
feuerverzinkte Stahllamellenkonst-
ruktion abgetrennt. 

ERSCHLIESSUNGS- UND
AUSSENANLAGEN

Die gemeinschaftlichen Verkehrsflä-
chen und Hauszugänge werden nach 
dem genehmigten Freiflächengestal-
tungsplan mit Platten belegt oder 
asphaltiert. Auch die gemeinschaft-
lichen Grünflächen werden entspre-
chend dem Freiflächengestaltungs-
plan angepflanzt bzw. angelegt. Für 
die Müllbehälter der Käufer stehen 
die entsprechenden Aufstell-Bereiche 
zur Verfügung. Die im Sondernut-
zungsrecht stehenden Gartengrund-
stücke werden humusiert und einge-
sät. Die Bepflanzung ist jeweils Sache 
des Käufers der Gartenwohnung, 
wobei Auflagen des Freiflächenge-
staltungsplanes, der Baugenehmi-
gung sowie der Teilungserklärung zu 
beachten sind. 

KABELANSCHLUSS

Das Baugebiet soll bis zur Bezugsfer-
tigkeit durch die Telekom mit einem 
Übergabepunkt an das Kabelnetz 
für Rundfunk- und Fensehempfang 
versehen werden. Die Kosten und 
Gebühren des Anschlusses richten 
sich nach der zum Zeitpunkt des An-
schlusses gültigen Gebührensatzung 
der Telekom. Hinzu kommen die 
anteiligen Kosten für das Einbringen 
von Antennenleitungen mit notwen-
digen Verstärkern in die bauseits vor-
handenen Leerrohre. 

Dach 
Imprägnierter Holzdachstuhl mit 
Volldachschalung. Die Eindeckung 
erfolgt mit roten Betondachpfannen. 
Zwischen den Dachsparren erfolgt 
die Wärmedämmung ca. 160 mm 
stark mit Dampfsperre. Die Dachrin-

nen, Fallrohre und Dachgauben wer-
den in Blech ausgeführt. 

Estriche 
Schwimmender Estrich auf Wärme- 
und Trittschalldämmung in den Erd-
geschosswohnungen und auf Tritt-
schalldämmung in den Wohnungen 
der Obergeschosse. Zementestrich 
im Bereich der Gemeinschafts- und 
Abstellräume im Kellergeschoss. 

Treppenhaus 
Die Hauseingangstüren erhalten ent-
sprechende Glasausschnitte und 
werden als Holz- bzw. Kunststoffkon-
struktion ausgeführt. Im Eingangsbe-
reich sind Briefkästen installiert. 

Aufzug: In den Kopfhäusern befin-
den sich jeweils großzügige Trep-
penhäuser mit je einem 4-Perso-
nenaufzug, der vom Kellergeschoss 
mit Tiefgaragenanschluss bis in das 
Dachgeschoss führt. Die Maisonet-
te-Wohnungen werden über einen 
durchgehenden Laubengang er-
schlossen. Die Stahlbetontreppen-
stufen, Podeste und Flure erhalten 
einen strapazierfähigen Nadelfilz-
belag mit Sockelleiste. Im Hausein-
gangsbereich wird ein Steinboden 
mit integrierter Fußmatte verlegt. 
Das Geländer ist aus Profilstahl mit 
Handlauf. Decken, Wände und Ge-
länder werden nach Farbkonzept des 
Architekten gestrichen. 

Balkone 
Stahlkonstruktion oder Stahlbeton-
fertigteile mit umlaufender Aufkan-
tung und Balkongeländer aus Alumi-
nium oder Stahl, verzinkt oder nach 
Farbkonzept des Architekten gestri-
chen. 

Dachterrassen 
Dachterrassen über Wohnräumen 
werden als Warmdachaufbau aus-
geführt und mit Betonplatten in 
Splitt belegt. Die Dichtung wird 15 
cm über die Dichtungsebene hoch-
geführt. 

Fenster- und Fenstertüren 
In den Wohngeschossen Holz- oder 
Kunststofffenster mit Wärmeschutz-
glas und umlaufender Gummidich-
tung sowie Einhandbeschläge aus 
Leichtmetall oder Kunststoff. Jeweils 
ein Fensterflügel pro Raum erhält ei-
nen Dreh-Kipp-Beschlag.
 
Rollläden 
Alle Fenster innerhalb der Wohnung-
en – ausgenommen im Dachgeschoss 
und WC-Fenster – erhalten wärme-
gedämmte Rollladenkästen mit un-
terem Abschlussdeckel einschließlich 
Rollläden aus hellem Kunststoff. 

Türen 

Wohnungseingangstüren: Lackierte 
Stahlumfassungszargen mit Türblatt 
in geforderter Schalldämmung und 
Zylinderschloss. 

Wohnungsinnentüren: Stahlumfas-
sungszargen, gestrichen mit Türblatt, 
kunststoffbeschichtet oder weiß ge-
strichen (wahlweise auch furniert in 
Buche oder Eiche hell). Die Beschläge 
sind aus Leichtmetall oder Kunststoff. 

Fliesenarbeiten 

Küche: Steinzeugbodenfliesen (grau 
verfugt) und an der Installationswand 
Wandfliesen 15/15 cm (weiß ver-
fugt), je nach Wohnungsgröße bis 
zu 5 lfm bei einer Höhe von ca. 60 
cm. Die Fliesen können je nach Wahl 
des Käufers in der Farbe weiß oder 
als Dekorfliese entsprechend vorge-
legter Bemusterung verlegt werden.
 
Bad: Boden- und Wandfliesen, 15/20 
cm bzw. 20/20 cm deckenhoch (bei 
den Dachwohnungen nicht in der 
Schräge bzw. ca. 2,40 m hoch). Am 
Boden graue, an der Wand weiße 
Verfugung. Die Fliesen können je 
nach Wahl des Käufers in der Farbe 
weiß oder als Dekorfliese entspre-
chend vorgelegter Bemusterung ver-
legt werden. 

WC: Boden- und Wandfliesen, 15/20 
cm bzw. 20/20 cm türhoch. Am Bo-
den graue, an der Wand weiße Ver-
fugung. Die Fliesen können je nach 
Wahl des Käufers in der Farbe weiß 
oder als Dekorfliese entsprechend 
vorgelegter Bemusterung verlegt 
werden. Handwaschbecken ca. 
40/30 cm mit Einhebel-Einlochbatte-
rie mit Excenter, Spiegel und Hand-
tuchhaken. 

Farbe der Sanitärobjekte: Der 
Käufer kann für seine Wohnung die 
Auswahl in weiß oder aus vier weite-
ren Standard-Sanitärfarben entspre-
chend der Bemusterung treffen. 

Innentreppen 
Die Maisonette-Wohnungen erhalten 
eine Innentreppe in Metallkonstruk-
tion, weiß gestrichen. Die Trittstufen 
sind aus Hartholz. 

Privatgarten mit Terrassen 
Die Erdgeschosswohnungen mit 
Gartennutzungsrecht erhalten einen 
Kaltwasseranschluss und 1 Steck-
dose im Bereich der Terrasse. Der 
Verbrauch wird über die jeweilige 
Wohnung erfasst. Von der erhöhten 
Terrasse führt eine Treppe in den Pri-
vatgarten. 
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AUSBAU DER 
GEWERBEEINHEITEN

Der Ausbau der Gewerbeeinheiten 
ist in einer gesonderten Baubeschrei-
bung festgelegt. 

KELLER

Kellerfußboden 
Zementestrich auf Unterbeton mit 
wischfestem Anstrich. 

Decken- und Wandbehandlung 
Betondecken und -wände bzw. Kalk-
sandsteinwände bleiben unverputzt 
und werden weiß gestrichen. 

Trockenräume 
Der Boden wird mit Steinzeugfliesen 
belegt. 

TIEFGARAGENANLAGE

Für jede Wohnung ist ein Pkw-Abstell-
platz vorgesehen. Die Ausführung 
erfolgt in Beton; die Boden-, Wand- 
und Deckenstärken sind je nach sta-
tischen Erfordernissen ausgelegt. Die 
mit dem 2. Bauabschnitt gemeinsam 
genutzte Garageneinfahrt sowie die 
Garagenausfahrt erhalten jeweils 
ein elektrisch betriebenes Tor mit 
Schlüsselschaltung bzw. Zugschalter 
innen. Lüftungsanlage, Beleuchtung, 
Beschilderung und Feuerlöscher wer-
den nach den behördlichen Auflagen 
hergestellt. 

Oberirdische Pkw-Abstellplätze 
Im Bereich der Tiefgarageneinfahrt 
als auch im Bereich der Tiefgaragen-
ausfahrt sind jeweils einige private 
Pkw-Abstellplätze vorgesehen. Die 
Abstellplätze erhalten eine wasser-
durchlässige Oberfläche sowie eine 
Pergola in Verbindung mit den an-
grenzenden Mülltonnenabstellflä-
chen und der Fahrradabstellfläche. 

ÄNDERUNGEN	

Änderungen in der Planung aufgrund 
der Fortschreibung des Gestaltungs-
konzeptes, den technischen Erforder-
nissen in der weiteren Planungspha-
se, den vorgesehenen Materialien 
und Einrichtungsgegenständen sind 
vorbehalten soweit sie aus techni-
schen oder aus Gründen der Mate-
rialbeschaffung zweckmäßig sind 
und durch gleichwertige Leistungen 
bzw. Materialien ersetzt werden. 
Änderungen aufgrund von behörd-
lichen Auflagen sind maßgebend 
und werden vom Käufer anerkannt. 
Grundlage der Ausführung bilden 

allein die Baubeschreibung und die 
Baueingabepläne des Architekten 
einschließlich etwaiger Tekturen. Das 
in den Grundrissen eingezeichnete 
Mobiliar, auch Küchen, soweit nicht 
ausdrücklich in dieser Baubeschrei-
bung genannt, stellt einen Einrich-
tungsvorschlag des Architekten dar 
und ist im Kaufpreis nicht enthalten. 

München, Juni 1995 

Das Objekt
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Das hier angebotene Immobilien-
investment ist mit dem Abschluss 
mehrerer Verträge verbunden. Bei 
den Verträgen handelt es sich um 
einen Kaufvertrag des Notars Kukral 
mit Amtssitz in Leipzig. Ferner ist der 
Erwerber als künftiges Mitglied der 
jeweiligen Wohnungseigentümerge-
meinschaft an einen bereits abge-
schlossenen Vertrag mit der Infraplan 
Hausverwaltungs GmbH & Co. Be-
treuungs KG als Verwalter nach dem 
Wohnungseigentumsgesetz (WEG) 
gebunden. Daneben wird dem   Er-
werber der Beitritt zu einer Mietpool-
Gesellschaft angeboten, der mit dem 
obligatorischen Abschluss eines Son-
dereigentumsverwaltungsvertrages 
mit der Sachsengrund Hausverwal-
tungsgesellschaft mbH verbunden 
ist. Der Verkäufer hat mit der Miet-
pool-Gesellschaft einen Vertrag über 
eine Mietgarantie und einen Beitrag 
zur Vermietung abgeschlossen. Die 
wesentlichen Inhalte der Verträge 
werden im Folgenden kurz erläutert. 
Die vollständigen Verträge werden 
dem Interessenten auf Wusch ausrei-
chende Zeit vor dem Erwerb überlas-
sen. 

I. 	 Kaufvertrag

Der Investor schließt mit dem Ver-
käufer, der DGG Deutsche Gesell-
schaft für Grundbesitz AG, Karl-
Tauchnitz-Straße 2, 04107 Leipzig, 
einen notariellen Kaufvertrag über 
eine Eigentumswohnung ab. 

a) 	G rundstück 

Der Verkäufer wird Eigentümer von 
Wohnungen auf den Grundstücken 
Lausener Straße 32, 36, Regenbogen 
1, 3, 5 und 7 in Leipzig. Die Grund-
stücke wurden zur Bildung von Woh-
nungseigentum entsprechend den 
Teilungserklärungen aufgeteilt. Es 
handelt sich um einzelne Wohnun-
gen in verschiedenen Häusern von 
zwei Wohnungseigentümergemein-
schaften. Ferner erwirbt der Verkäu-
fer vier Tiefgaragenstellplätze und 
zwei Garagengrundstücken. Auch 
die Tiefgaragenstellplätze gehören zu 
einer Gemeinschaft nach dem Woh-
nungseigentumsgesetz.

b) 	T eilung nach dem Wohnungs-
	 eigentumsgesetz (WEG) und 
	 Kaufgegenstand

Die Grundstücke wurden in Mitei-
gentumsanteile in der Weise geteilt, 
dass mit jedem Anteil das Sonderei-
gentum an einer bestimmten Woh-
nung nebst Kellerraum in einem 
auf den Grundstücken errichteten 

Gebäude verbunden ist. Der Kauf-
vertrag hat demnach den Kauf einer 
Sondereigentumseinheit nebst  Mit-
eigentumsanteil zum Gegenstand. 
Ferner wurde Mit- und Teileigentum 
an Tiefgaragenstellplätzen gebildet. 
Es wurden Sondernutzungsrechte 
an Gartenflächen begründet. Je nach 
dem welche Wohnung erworben 
wird, kann der Kaufvertrag auch ei-
nen Tiefgaragenstellplatz oder eine 
Gartenfläche betreffen.

c) 	 Kaufpreis und Fälligkeit

Die Immobilie wird zum Festpreis 
verkauft. Im Kaufpreis enthalten 
sind die Kosten der Projektierung, 
des Marketings und des Vertriebes. 
Hierzu zählt insbesondere auch die 
Innenprovision, die der Verkäufer an 
den Kapitalanlagenvertrieb bezahlt 
und die ggf. über dem Niveau der 
gewöhnlichen Maklercourtage lie-
gen kann. Die Höhe kann je nach 
Wohnung, Vertriebspartner und Ver-
triebsstand des Gesamtprojektes un-
terschiedlich sein und bei Interesse 
bei der Verkäuferin erfragt werden. 
Im Kaufpreis nicht enthalten sind die 
Notar- und Grundbuchgebühren, 
die notwendigen Kosten des Ver-
tragsvollzuges, die vom Erwerber un-
ter Umständen an den Vermittler zu 
zahlende Außenprovision, die Kosten 
von Rangrücktrittserklärungen für 
Finanzierungsrechte des Käufers, die 
Beiträge zur Feuerversicherung ab 
Deckungszusage, die Grunderwerb-
steuer sowie die Grundsteuer, Ge-
bühren und Beiträge nach Übergang 
von Lasten und Gefahren. Insbeson-
dere hat der Käufer die Notarkosten, 
die Kosten der Grundschuldbestel-
lung sowie die Grunderwerbsteuer 
zu übernehmen, was im Allgemeinen 
ca. 5,5 % des Kaufpreises (3,5 % 
Grunderwerbsteuer, ca. 2,0 % No-
tar, Gerichtskosten, Kosten Finan-
zierungsgrundschuld) ausmacht. 
Bei der Kalkulation sind auch die 
Zwischenfinanzierungskosten sowie 
Bereitstellungszinsen für die Zeit von 
der Darlehenserteilung bis hin zur 
ersten Mieteinnahme einzukalkulie-
ren. Die Finanzierung ist ausschließ-
lich Sache des Erwerbers. 
Der gesamte Kaufpreis ist zur Zah-
lung fällig innerhalb von zwei Wo-
chen nach Zugang der Mitteilung 
des amtierenden Notars beim Käufer 
bzw. ab dem Datum der Hinterle-
gung beim zuständigen Zustellungs-
postamt, dass folgende Vorausset-
zungen erfüllt sind:

– die rangrichtige Auflassungsvor-
merkung zu Gunsten des Käufers 
im Grundbuch eingetragen ist,

– die zu diesem Vertrag etwa erfor-
derlichen rechtsgeschäftlichen und 

behördlichen Genehmigungen, Be-
scheinigungen und die Verwalter-
zustimmung vorliegen, ausgenom-
men die grunderwerbsteuerliche 
Unbedenklichkeitsbescheinigung,

– dem Notar die erforderlichen Las-
tenfreistellungsunterlagen, für alle 
vor oder mit der Vormerkung ein-
getragenen Belastungen vorliegen, 
die der Käufer nicht zu überneh-
men hat. Diese müssen in grund-
buchmäßiger Form bedingungslos 
oder nur unter solchen Zahlungs-
auflagen erteilt sein, die aus dem 
Kaufpreis erfüllbar sind. 

Da die Kaufpreisansprüche an die 
zwischenfinanzierende Bank abgetre-
ten sind, kann der Kaufpreis nur an 
diese mit schuldbefreiender Wirkung 
gezahlt werden. Zahlt der Käufer bei 
Fälligkeit nicht, kommt er ohne Mah-
nung in Verzug.

d) 	 Vollstreckungsunterwerfung

Wegen des Kaufpreises nebst Ver-
zugszinsen unterwirft sich der Käufer 
gegenüber dem Verkäufer der sofor-
tigen Zwangsvollstreckung aus der 
Vertragsurkunde in sein gesamtes 
Vermögen und ermächtigt den be-
urkundenden Notar, dem Verkäufer 
jederzeit eine vollstreckbare Ausferti-
gung dieser Urkunde zu erteilen.

e) 	G rundstücksbelastungen 
	 zur Kaufpreisfinanzierung

Der Verkäufer erteilt dem Käufer die 
Vollmacht, die zur Sicherung der 
vom Käufer aufgenommenen Dar-
lehen erforderlichen Grundschulden 
dergestalt zu bestellen (Belastungs-
vollmacht), dass diese nur gilt, wenn 
in der Grundschuldbestellungsurkun-
de die im Kaufvertrag festgehaltenen 
Sicherungsvereinbarungen wieder-
gegeben werden. Zur Sicherung der 
Kaufpreiszahlung ist die Belastungs-
vollmacht mit Bedingungen und 
Auflagen verbunden, die den Zweck 
haben, dass Auszahlungen der finan-
zierenden Bank ausschließlich die 
Kaufpreisschuld tilgen. Der Verkäu-
fer übernimmt im Zusammenhang 
mit der Grundschuldbestellung zur 
Kaufpreisfinanzierung keine persönli-
che Haftung noch trägt er damit ver-
bundene Kosten. Im Übrigen ist die 
Kaufpreisfinanzierung ausschließlich 
Sache des Erwerbers und ist keine 
Voraussetzung für die Kaufpreisfäl-
ligkeit. Es obliegt dem Käufer dafür 
Sorge zu tragen, dass die Auszah-
lungsvoraussetzungen für seine Fi-
nanzierung bis zur Kaufpreisfälligkeit 
gegeben sind. 

Rechtliche 
Konzeption



63

Das Objekt

f) 	 Übergang des Vertragsbe-
	 sitzes sowie der Rechte 
	 und Pflichten

Die Übergabe des Kaufgegenstandes 
erfolgt am nächsten Monatsersten, 
der auf den Eingang des vollstän-
digen Kaufpreises beim Verkäufer 
folgt. Am Tag der Besitzübergabe 
gehen auch die Nutzen und Lasten 
sowie die Gefahr des plötzlichen Un-
tergangs oder einer zufälligen Ver-
schlechterung des Kaufgegenstands 
auf den Käufer über.
Die Wohnungen und Tiefgaragen-
stellplätze (bzw. Garagenstellplätze) 
sind teilweise ungekündigt vermie-
tet. Mit dem Tag des Besitzüber-
gangs (Stichtag) tritt der Verkäufer 
alle Rechte aus dem jeweils beste-
henden Mietvertrag an den Käufer 
ab und wird hinsichtlich der Pflichten 
von ihm freigestellt. Ab dem Stichtag 
ist der Käufer umfassend – auch zu 
Kündigungen und Mieterhöhungs-
verlangen – ermächtigt und bevoll-
mächtigt, jedoch auf eigene Kosten 
und eigenes Risiko. Vertragsänderun-
gen und Vorausverfügungen über 
den Mietzins bedürfen ab diesem 
Zeitpunkt der Zustimmung des Käu-
fers.
Der Verkäufer garantiert, dass die 
derzeit vorhandene öffentlich-rechtli-
che Erschließung des Gemeinschafts-
eigentums gemäß Baugesetzbuch 
und Kommunalabgabengesetz mit 
Straßenausbau und Entwässerung 
endabgerechnet und bezahlt ist. 
Gleiches gilt für die Anbindung an 
die öffentliche Wasservorsorgung.
Der Käufer tritt hinsichtlich des Ver-
tragsbesitzes in alle am Tage des Be-
sitzübergangs bestehenden Rechte 
und Verpflichtungen des Verkäufers 
gegen die Eigentümergemeinschaft 
und gegen den Verwalter ein. Er über-
nimmt unbeschadet der gesetzlichen 
Haftung der Vertragsteile gegenüber 
der Eigentümergemeinschaft jedoch 
im Verhältnis zum Verkäufer keine 
Zahlungsverpflichtungen, die sich 
ihrem Inhalt nach auf die Zeit vor 
dem Lastenübergang beziehen. Der 
Verkäufer trägt also das Hausgeld bis 
zu diesem Zeitpunkt sowie – auch 
später angeforderte – Umlagen für 
Maßnahmen, soweit sie vor diesem 
Zeitpunkt durchgeführt wurden.
Der Verkäufer tritt seine Ansprüche 
gegen die Gemeinschaftskonten an 
den Käufer ab. Er bevollmächtigt den 
Käufer, ab Besitzübergang alle mit 
dem Eigentum verbundenen Rechte, 
auch Stimmrechte, wahrzunehmen; 
sofern erforderlich, hat er diese nach 
Weisung des Käufers auszuüben.

g) 	G ewährleistung

Rechte des Käufers wegen eines 

Sachmangels des Grund und Bodens, 
Gebäudes und etwa mitverkaufter 
beweglicher Sachen sind ausge-
schlossen, allerdings mit Ausnahme 
– der in der Vertragsurkunde enthal-

tenen Beschaffenheitsvereinbarun-
gen und Garantien,

– vorsätzlich zu vertretender oder 
arglistig verschwiegener Mängel. 

Der Käufer kauft das Grundstück im 
gegenwärtig gebrauchten Zustand

h) 	 Vollmachten

Im Vertrag sind verschiedene Voll-
machten enthalten. Zunächst wer-
den die Notarangestellten im für 
die Vertragsdurchführung nötigen 
Umfang bevollmächtigt. Der Käufer 
erhält eine Belastungsvollmacht für 
das Vertragsobjekt zur Darlehensbe-
schaffung. 

i) 	 Rücktritt

Ein Rücktritt vom Vertrag ist, nach-
dem die Verkäuferin das unterbrei-
tete Angebot des Käufers angenom-
men hat, nur aus den gesetzlich 
vorgesehenen Gründen möglich. 
Grundsätzlich ist der hierfür gege-
bene Raum äußerst beschränkt und 
ist nur bei gravierenden Gründen 
gegeben. Generell gilt die Rechtsre-
gel, dass einmal geschlossene Verträ-
ge von beiden Parteien eingehalten 
werden müssen. Der Verkäufer ist 
berechtigt, vom Kaufvertrag zurück-
zutreten, wenn der Käufer die anfal-
lende Grunderwerbsteuer nicht ent-
richtet und der Verkäufer deswegen 
vom Finanzamt in Anspruch genom-
men wird.

j) 	 Voraussetzungen der 
	E igentumsübertragung

Eigentum erwirbt der Käufer erst mit 
seiner Eintragung im Grundbuch. 
Der Antrag auf Eigentumsumschrei-
bung darf vom Notar erst gestellt 
werden, wenn der Kaufpreis vertrags-
gerecht gezahlt wurde. 

II. 	 Verwalterverträge für das 
	G emeinschaftseigentum, 
	G emeinschaftsordnungen, 
	 Miteigentum Garagen-
	 grundstück

Als Verwalter nach dem Wohnungsei-
gentumsgesetz ist von den einzelnen 
Wohnungseigentümergemeinschaf-
ten die Infraplan Hausverwaltungs 
GmbH & Co. Betreuungs KG, Fran-
ziskanerstraße 14, 81669 München, 
bestellt worden. Die Laufzeit der 
Verwaltertätigkeit richtet sich nach 
den Beschlüssen über die Verwalter-
bestellung. Der mit dem Verwalter 

abgeschlossene Verwaltervertrag 
kann vor Ablauf dieser Fristen nur aus 
wichtigem Grund vorzeitig aufgelöst 
werden. An diesen Vertrag ist der Er-
werber mit Eintritt in die Wohnungs-
eigentümergemeinschaft, nach dem 
Übergang von Besitz / Nutzen und 
Lasten, spätestens mit Eintragung 
als Eigentümer im Wohnungsgrund-
buch nach den Regelungen des 
WEG (Wohnungseigentumsgesetz), 
gebunden. Die einzelnen Aufgaben 
und Befugnisse ergeben sich aus 
dem Verwaltervertrag sowie dem 
zugehörigen Leistungskatalog. Die 
Vergütung des Verwalters (jeweils 
pro Teileigentums- / Wohnungs-
eigentumseinheit) beträgt bei der 
Wohnungseigentümergemeinschaft 
Leipzig-Lausen 4 (Lausener Straße 
32, 36) 17,37 Euro / Monat incl. 
MwSt., bei der Wohnungseigentü-
mergemeinschaft Leipzig-Lausen 9 
(Regenbogen 1, 3, 5 und 7) 17,58 
Euro / Monat incl. MwSt. und bei 
der Wohnungseigentümergemein-
schaft Leipzig-Lausen 2 (Tiefgara-
genstellplätze) 2,17 Euro / Monat. 
Zusatzleistungen sind entsprechend 
dem Verwaltervertrag gesondert zu 
vergüten. Die gleichzeitig mit dem 
Vertrag erteilte Verwaltervollmacht, 
die Regelungen der Gemeinschafts-
ordnung und die Vorschriften des 
WEG erlauben dem Verwalter, die 
Wohnungseigentümergemeinschaft 
umfassend gegenüber Dritten zu 
vertreten.
Die Wohnungs- bzw. Teileigentümer 
haben die Anlegung einer Instandhal-
tungsrücklage für das gemeinschaftli-
che Eigentum beschlossen. Über die 
Höhe der Beiträge zur Instandhal-
tungsrücklage beschließt die Eigen-
tümerversammlung. Die aktuellen 
Beiträge zur Instandhaltungsrücklage 
betragen bei der Wohnungseigentü-
mergemeinschaft Leipzig-Lausen 4 
(Lausener Straße 32, 36) und bei der 
Wohnungseigentümergemeinschaft 
Leipzig-Lausen 9 (Regenbogen 1, 3, 
5 und 7) 0,25 Euro / m² /   Monat 
incl. MwSt. Die Wohnungseigentü-
mergemeinschaft Leipzig-Lausen 2 
(Tiefgaragenstellplätze) erhebt einen 
Beitrag von 1,25 Euro / Monat je Tief-
garagenstellplatz.
Der Erwerb von Miteigentum an ei-
nem Garagengrundstück führt zur 
Beteiligung an einer Miteigentümer-
gemeinschaft nach BGB. Die Grund-
stücksverwaltung erfolgt durch die 
Teilhaber gemeinschaftlich. Es kön-
nen Mehrheitsbeschlüsse zur ord-
nungsgemäßen Verwaltung und Be-
nutzung beschlossen werden. Jeder 
Teilhaber ist anteilig zur Lasten- und 
Kostentragung verpflichtet. Durch 
Vereinbarung zwischen den Mitei-
gentümern sind vom Gesetz abwei-
chende Gebrauchs- und Benutzungs-
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regelungen und Regelungen zur 
Kosten- und Lastentragung möglich. 

III. 	 Sondereigentumsverwaltung

Grundsätzlich kann der Käufer, 
der nicht dem unter Ziff. IV. näher 
beschriebenen Mietpool beitritt, 
wählen, ob er seine Sondereigen-
tumseinheit selbst verwaltet oder 
hiermit eine Hausverwaltung beauf-
tragt. Die Sachsengrund Hausver-
waltungsgesellschaft mbH bietet die 
Sondereigentumsverwaltung an. Sie 
verlangt hierfür eine Vergütung je 
Wohnungseigentum von monatlich 
19,04 Euro incl. MwSt. Für den Fall, 
dass der Käufer die Sachsengrund 
Hausverwaltungsgesellschaft mbH 
mit der Sondereigentumsverwaltung 
beauftragt, werden zur Durchfüh-
rung der Verwaltung erforderliche 
Vollmachten des Käufers verlangt, 
mit denen die Hausverwaltung zum 
Beispiel bevollmächtigt wird, die 
Mieten, die Nebenkosten und die 
Mietkaution einzuziehen, Mietverträ-
ge abzuschließen oder diese zu kün-
digen, sowie notfalls Mietrückstände 
gerichtlich geltend zu machen.

IV. 	 Mietpool

Der Erwerber hat die Möglichkeit, 
dem vom Verkäufer und der Sachsen-
grund Hausverwaltungsgesellschaft 
mbH gegründeten Mietenpool beizu-
treten. Die Gründungsgesellschafter 
haben sich zur Errichtung einer Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts (Miet-
pool) zusammengeschlossen und 
dazu einen Gesellschaftsvertrag ver-
einbart. Der Mietpool hat den Zweck, 
das Einzelrisiko eines Eigentümers zur 
Vermietung seiner Einheit für den Fall 
eines zeitweiligen Mietausfalls oder 
anderer definierter Vermietungsrisiken 
auf alle an der Gesellschaft bürgerli-
chen Rechts beteiligten Eigentümer 
gleichmäßig zu verteilen. Daneben 
soll der Mietpool die Gesellschafter 
bei der Verwaltung ihres Sonder- und 
Miteigentums unterstützen, weshalb 
als Beitrittsvoraussetzung weiterhin 
gefordert ist, den Mietpoolverwalter 
zugleich mit der Sondermietverwal-
tung zu beauftragen. 

a) 	 Dauer des Mietpools

Der Mietpoolvertrag ist innerhalb der 
im Mietpool-Gesellschaftervertrag 
festgelegten Frist nicht ordentlich 
kündbar. Das Recht zur Kündigung 
aus wichtigem Grund bleibt davon 
unberührt. Der Mietpool wird beim 
Ausscheiden eines Gesellschafters 
mit den übrigen Gesellschaftern fort-
geführt. 

b) 	E innahmen und Ausgaben 
	 des Pools, Ausschüttungen

Zu den Einnahmen des Pools gehö-
ren die monatlichen Mieten (ohne 
Betriebskostenvorauszahlungen), die 
die Gesellschafter von ihren Mietern 
erhalten. Ausgaben des Mietenpools 
sind die Vergütung des Geschäfts-
führers in Höhe von jährlich 71,40 
Euro pro Wohnung, Maklergebüh-
ren und Werbungskosten für die 
Neuvermietung und die Kosten der 
Rechtsverfolgung (z. B. Mietinkasso, 
gerichtliche Räumungsverfahren). 
Etwaige Einnahmen einzelner Ge-
sellschafter aus der Vermietung von 
Stellplätzen, Tiefgaragenstellplätzen 
oder Garagenstellplätzen werden 
nicht dem Mietpool zugeführt. Die 
Eigentümer haben ihre Mietein-
nahmen in den Mietpool einzubrin-
gen. Die Einnahmen abzüglich der 
Kosten werden vom geschäftsfüh-
renden Gesellschafter nach dem 
Verhältnis der Gesellschafteranteile 
ausgeschüttet. Der Gesellschaftsan-
teil eines Gesellschafters und dessen 
Gewinn- und Verlustanteil bestimmt 
sich nach dem Anteil der Wohn-/
Nutzfläche der Wohnung(en)/Teil-
eigentumseinheit(en) des betreffen-
den Gesellschafters im Verhältnis zu 
den gesamten Wohn-/Nutzflächen 
der Wohnungen/Teileigentumsein-
heiten aller Gesellschafter. 
 
c) 	 Voraussetzungen des Beitritts,
	 Verpflichtungen 
	 der Gesellschafter

Voraussetzung des Eintritts und des 
Verbleibs im Mietpool ist, dass der 
jeweilige Gesellschafter eine oder 
mehrere der vom Verkäufer ange-
botenen Wohnungen erworben hat 
und dass er die Wohnung nicht zu 
eigenen Wohnzwecken nutzt. Die 
Verwirklichung des Gesellschafts-
zwecks erfordert, dass der Miet-
poolverwalter, die Sachsengrund 
Hausverwaltungsgesellschaft mbH, 
mit der ausschließlichen Geschäfts-
führung und Vertretung des Pools 
betraut ist und mittels Sondereigen-
tumsverwaltungsvertrag gegenüber 
den Mietern vollumfänglich die Ver-
mieterrechte ausüben kann. Zu den 
Kosten der Sondereigentumsverwal-
tung und weiteren Einzelheiten in 
diesem Zusammenhang wird auf die 
Ausführungen unter Ziff. III. verwie-
sen. Beim Verkauf seiner Wohnung 
muss der Gesellschafter den Erwer-
ber verpflichten, in seine Rechtsstel-
lung aus dem Mietpoolvertrag ein-
zutreten. Die Poolverpflichtung für 
eine Wohnung eines Gesellschafters 
kann entfallen, wenn die Vermietung 
einer Wohnung aus Gründen, die 
vom Gesellschafter zu vertreten sind, 

nicht möglich ist. Dies gilt insbeson-
dere wenn der Gesellschafter die ihm 
obliegenden Verpflichtungen nicht 
erfüllt. Unter bestimmten Voraus-
setzungen (Rechtsverletzung durch 
Gesellschafter u. ä.) können einzelne 
Gesellschafter aus dem Mietpool aus-
geschlossen werden, was einen Scha-
denersatzanspruch der Gesellschaft 
nach sich zieht.

d) 	G eschäftsführung

Die Mietpool-GbR wird im Rechts-
verkehr durch einen Geschäftsführer, 
die Sachsengrund Hausverwaltungs-
gesellschaft mbH, vertreten, welche 
bevollmächtigt ist, sämtliche zur 
Erreichung des Vertragszwecks not-
wendigen Handlungen vorzuneh-
men, insbesondere die Gesellschafter 
der Mietpool-GbR im Außenverhält-
nis zu vertreten. Ferner ist sie be-
vollmächtigt die Beitrittserklärungen 
weiterer Erwerber im Namen aller 
Gesellschafter anzunehmen. Der Bei-
tritt zum Mietpool wird aber regel-
mäßig zusammen mit dem Grund-
stückskaufvertrag vereinbart. 

V. 	 Mietgarantie und Beitrag 
	 zur Vermietung

Der Verkäufer hat mit der Mietpool-
GbR einen Mietgarantievertrag und 
einen Vertrag über einen Beitrag 
zur Vermietung abgeschlossen. Da-
nach verpflichtet sich der Verkäufer, 
eine einmalige Einlage in Höhe von 
50.000,00 Euro zu leisten, die garan-
tieren soll, dass für jede Wohnung 
von Gesellschaftern der Mietpool-
GbR bei der Ermittlung der Ausschüt-
tungen eine Nettokaltmiete (ohne 
Betriebskostenvorauszahlungen) in 
Höhe von 5,85 Euro je m² / Monat 
für die Dauer der Mietgarantie zur 
Verfügung steht. Liegen die Netto-
mieteeinnahmen einzelner Wohnun-
gen unter 5,85 Euro je m², wird die 
Einlage des Verkäufers um die Diffe-
renz gemindert und damit der zur 
Ausschüttung an die Erwerber zur 
Verfügung stehende Betrag erhöht. 
Ähnliches gilt für Maklergebühren 
und Werbekosten, die  bei einer Neu-
vermietung anfallen, die laufende 
Vergütung des Mietpool-Geschäfts-
führers und die Rechtsverfolgungs-
kosten (zum Beispiel Mietinkasso, 
gerichtliches Räumungsverfahren). 
Auch diese Kosten werden durch 
Verwendung der Einlage innerhalb 
der Mietgarantiefrist gedeckt. Sons-
tige Bewirtschaftungskosten, seien 
es umlagefähige oder nicht umlage-
fähige Betriebskosten oder andere 
Kosten, gehen nicht zu Lasten der 
als Mietgarantie geleisteten Einlage 
(und nicht zu Lasten des Mietpools).
Die Mietgarantieleistung durch Ein-
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bringung einer Einlage in Höhe von 
50.000,00 Euro ist zeitlich und in 
der Höhe begrenzt. Die Mietgaran-
tiefrist beträgt 5 Jahre. Lediglich für 
Mindereinnahmen innerhalb der Ga-
rantiefrist und für Kosten, die zu Las-
ten der Einlage gehen, die während 
der Garantiezeit entstehen und fällig 
werden, kann die Einlage (Mietga-
rantie) verwendet werden und dies 
auch nur solange, wie die Einlage 
von 50.000,00 Euro nicht aufge-
braucht ist. Ein negatives Kapitalkon-
to ist vom Verkäufer nicht auszuglei-
chen. Über die einmalige Zahlung 
von 50.000,00 Euro hinaus ist keine 
Zuzahlung zu leisten. Ist die Einla-
ge nach Ablauf der Mietgarantiezeit 
noch ganz oder teilweise vorhanden, 
ist sie an den Mietgaranten zurück-
zuzahlen. Mietüberschüsse, das heißt 
Nettomieteinnahmen über 5,85 Euro 
/ m² / Monat gehen zu Gunsten der 
Einlage des Verkäufers und erhöhen 
die Einlage. Sollte die Einlage nach 
Ablauf der Mietgarantiefrist mehr als 

50.000,00 Euro betragen, ist auch 
der über 50.000,00 Euro hinaus ge-
henden Teil der Einlage an den Ver-
käufer zurückzuzahlen.
Der Mietgarantievertrag kann vor 
Ablauf der Mietgarantiezeit en-
den, wenn der Gesellschafterver-
trag der Mietpool-GbR aufgehoben 
oder wesentlich geändert wird. Die 
Mietpool-GbR und der Erwerber als 
Gesellschafter (im Hinblick auf seine 
Wohnung) haben dafür zu sorgen, 
dass sich die Wohnungen in einem 
zur Vermietung geeigneten Zustand 
befinden. Andernfalls kann die Ga-
rantieverpflichtung entfallen. Das 
gleiche kann im Hinblick auf einzelne 
Wohnungen geschehen, wenn de-
ren Erwerber in ihrer Eigenschaft als 
Gesellschafter der Mietpool-GbR von 
der Poolverpflichtung ausgeschlos-
sen sind. Auf die obigen Ausführun-
gen unter IV. wird verwiesen.
Neben der in Form einer Einlage 
geleisteten Mietgarantie, leistet der 
Verkäufer dem Mietpool für jede 

Wohnung und damit mittelbar für 
jeden Gesellschafter einen einma-
ligen Zuschuss von 3.000,00 Euro. 
Dieser Zuschuss dient dazu den Er-
werber von den üblichen Kosten der 
Renovierung und Modernisierung 
der Wohnung bei einer Neuver-
mietung zu entlasten. Während der 
Garantiezeit wird dieser Betrag vom 
Mietpoolgeschäftsführer zur Durch-
führung erforderlicher Arbeiten im 
Fall der Neuvermietung verwen-
det. Reicht der Betrag in Höhe von 
3.000,00 Euro nicht aus, zum Beispiel 
weil mehrfach Renovierungsbedarf 
besteht, gehen die darüber hinaus-
gehenden Kosten zu Lasten des Er-
werbers. Andererseits ist dem Erwer-
ber der Betrag in Höhe von 3.000,00 
Euro ganz oder teilweise nach Ablauf 
der Garantiefrist auszuzahlen, falls er 
ganz oder zum Teil nicht für Arbeiten 
im Zusammenhang von Neuvermie-
tungen verbraucht wurde. 
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Nachfolgend werden die grundle-
genden steuerlichen Auswirkungen 
im Zusammenhang mit Immobili-
enerwerben nach der derzeit aktu-
ellen Gesetzeslage dargestellt. Die 
angebotenen Wohnungen befinden 
sich in Gebäuden, die ca. 1996 und 
ca. 1998 neu errichtet wurden.

A.	 Immobilienerwerb zur 
	 Fremdvermietung

1. 	 Voraussetzungen für die 
	 steuerliche Berücksichtigung

Der Erwerb und die Nutzung einer 
Immobilie zur Fremdvermietung 
kann einkommenssteuerlich nur 
dann berücksichtigt werden, wenn 
es sich um keine Liebhaberei han-
delt, sondern die Absicht besteht, 
auf Dauer gesehen nachhaltig Über-
schüsse zu erzielen. 
Von dieser Absicht wird nach stän-
diger Rechtsprechung bei einer 
auf Dauer angelegten Vermietung 
ausgegangen (Schreiben des Bun-
desministeriums der Finanzen vom 
08.10.2004). Sollte die Finanzver-
waltung daran Zweifel haben, trägt 
der Steuerpflichtige die objektive 
Beweislast. Hierfür kann eine Prog-
nose erstellt werden, in der sich in 
dem ganzen Betrachtungszeitraum 
ein Totalüberschuss aus den voraus-
sichtlichen Einnahmen abzüglich der 
kalkulierten Werbungskosten ergibt. 
Der Prognosezeitraum richtet sich 
nach der voraussichtlichen Dauer der 
Nutzung durch den Nutzenden und 
ggf. seiner unentgeltlichen Rechts-
nachfolger. Sofern nicht von einer 
zeitlich befristeten Vermietung aus-
zugehen ist, wird für die Prognose 
ein Zeitraum von 30 Jahren angesetzt 
(BMF-Schreiben vom 08.10.2004 
unter Verweis auf BFH-Rechtspre-
chung).
Darüber hinaus wird nach neuerer 
Rechtsprechung die Einkünfteerzie-
lungsabsicht in Abhängigkeit von 
der Höhe der Mietzinsen beurteilt 
(Urteil des Bundesfinanzhofs vom 
5.11.2002 und BMF-Schreiben vom 
08.10.2004). Beträgt demnach bei 
einer langfristigen Vermietung der 
Mietzins mindestens 75 % der orts-
üblichen Marktmiete, ist grundsätz-
lich vom Vorliegen einer Einkünfteer-
zielungsabsicht auszugehen. Liegt 
der vereinbarte Mietzins zwischen 
56 % und 75 % der ortsüblichen 
Mieten, ist die Einkünfteerzielungs-
absicht anhand einer Überschusspro-
gnose zu überprüfen. Bei einer posi-
tiven Prognose ist das Vorliegen einer 
solchen Absicht zu bejahen. Andern-
falls ist die Vermietungstätigkeit in 
einen entgeltlichen und einen unent-
geltlichen Teil aufzuteilen. Der unent-
geltliche Teil ist steuerlich nicht rele-

vant. Die entsprechenden anteiligen 
Werbungskosten können insoweit 
nicht abgezogen werden. Gleiches 
gilt, wenn der Mietzins unabhängig 
von der Überschussprognose weni-
ger als 56 % der ortsüblichen Mieten 
beträgt (§ 21 Abs. 2 Einkommensteu-
ergesetz).
Am 22.12.2005 wurde vom Bundes-
tag mit Zustimmung des Bundes-
rates das Gesetz zur Beschränkung 
des Verlustabzugs im Zusammen-
hang mit Steuerstundungsmodellen 
beschlossen. Damit wurde unter 
anderem ein § 15 b ins Einkommen-
steuergesetz eingeführt. Dieser neue 
Paragraph gilt für Verluste aus Steuer-
stundungsmodellen, denen ein Steu-
erpflichtiger nach dem 10.11.2005 
beitritt oder für die nach dem 
10.11.2005 mit dem Außenvertrieb 
begonnen wurde. Bestandteil dieser 
Gesetzesänderung ist eine Regelung, 
nach der Verluste aus sog. Steuer-
stundungsmodellen weder mit ande-
ren positiven Einkünften verrechnet 
noch nach § 10 d EStG abgezogen 
werden dürfen. Diese Verluste min-
dern jedoch die Einkünfte, die der 
Steuerpflichtige in den folgenden 
Jahren aus derselben Einkunftsquelle 
erzielt. Ein Steuerstundungsmodell 
liegt nach dieser Vorschrift vor, wenn 
aufgrund einer modellhaften Gestal-
tung steuerliche Vorteile in Form von 
negativen Einkünften erzielt werden 
sollen. Diese Regelung soll jedoch 
nur Anwendung finden, wenn inner-
halb der Verlustphase das Verhältnis 
der Summe der prognostizierten 
Verluste zur Höhe des gezeichneten 
und nach dem Konzept auch aufzu-
bringenden Kapitals oder bei Einzel-
investitionen des eingesetzten Eigen-
kapitals 10 von Hundert übersteigt. 
Betroffen von dieser neuen Regelung 
sind insbesondere Medienfonds, 
Schiffsbeteiligungen, geschlossene 
Immobilienfonds und ähnliche Kon-
struktionen.
Nach den BMF-Schreiben vom 
17.07.2007 und 29.01.2008 liegt 
beim Erwerb einer noch zu sanieren-
den Wohnung vom Verkäufer grund-
sätzlich keine modellhafte Gestaltung 
und damit kein schädliches Steuer-
stundungsmodell vor, es sei denn es 
werden schädliche Neben- und Zu-
satzleistungen gegen ein besonderes 
Entgelt gewährt. 
Schädliche Neben- und Zusatzleis-
tungen werden bspw. in der Ge-
währung einer Mietgarantie oder 
Bürgschaft für die Endfinanzierung 
gesehen. Umstritten ist dabei, ob 
es zusätzlich darauf ankommt, dass 
dafür ein gesondertes Entgelt geleis-
tet wird. Hierfür kommen als Anbie-
ter nicht nur der Verkäufer selbst in 
Frage, sondern auch dem Verkäufer 
nahe stehende Personen, Gesell-

schaften, an denen der Verkäufer 
oder ihm nahe stehende Personen 
beteiligt sind oder Dritte, die der Ver-
käufer vermittelt. 
Als unschädlich gelten hingegen 
Leistungen, die der Bewirtschaftung 
und Verwaltung eines Objekts die-
nen (z.B. Hausverwaltung, WEG-Ver-
waltung, Abschluss eines Mietpools), 
sofern es sich nicht um Vorauszahlun-
gen für mehr als 12 Monate handelt.
Die Vermarktung mittels eines Ver-
käuferprospekts führt nach dem 
BMF-Schreiben vom 29.01.2008 
nicht zwingend zur Annahme einer 
Modellhaftigkeit der Anlage. Viel-
mehr kommt es auf den konkreten 
Inhalt des Prospekts an und auch 
darauf, ob schädliche Nebenleis-
tungen vereinbart werden. Die Ent-
scheidung, ob eine Modellhaftigkeit 
aufgrund des erstellten Prospekts 
anzunehmen ist, kann daher nur im 
jeweiligen Einzelfall durch die örtlich 
zuständige Finanzbehörde getroffen 
werden.
Da zum § 15 b EStG bisher weder 
Rechtsprechung noch längerfristi-
ge Anwendungspraxis der Finanz-
verwaltung bekannt sind, besteht 
insofern noch keine abschließende 
Rechtssicherheit.

2. 	 Abgrenzung zwischen 
	 Vermögensverwaltung und 
	G ewerbebetrieb

Ist die Fremdvermietung nach den 
Ausführungen unter A.1. steuerrele-
vant, ist ferner zu prüfen, ob es sich 
um Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung (§ 21 Einkommensteu-
ergesetz) oder um Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb (§ 15 Einkommensteu-
ergesetz) handelt.
Eine private Vermögensverwaltung 
liegt dann vor, wenn der Investor 
eine Immobilie dauerhaft an Fremde 
zur Nutzung vermietet und damit die 
Fruchtziehung aus der Nutzung des 
eigenen Vermögens im Vordergrund 
steht (Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung). Die Grenze der priva-
ten Vermögensverwaltung wird in 
der Regel gewahrt, wenn hinsicht-
lich der Fremdvermietung neben der 
Nutzungsüberlassung keine gewerb-
lichen Dienstleistungen erbracht 
werden.
Die Grenze zur privaten Vermögens-
verwaltung wird jedoch überschrit-
ten, wenn nach dem Gesamtbild der 
Betätigung und unter Berücksich-
tigung der Verkehrsauffassung die 
Ausnutzung von Vermögenswerten 
durch Umschichtung (An- und Ver-
kauf von Immobilien) entscheidend 
in den Vordergrund tritt. Zur Konkre-
tisierung dieser Unterscheidung hat 
die Finanzverwaltung die sogenann-
te Drei-Objekt-Grenze eingeführt.

Steuerliche
Auswirkungen
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Das Objekt

Werden innerhalb eines engen zeitli-
chen Zusammenhangs – in der Regel 
von 5 Jahren zwischen Anschaffung 
bzw. Errichtung/Sanierung und Ver-
kauf mehr als 3 Objekte veräußert, 
geht die Finanzverwaltung davon 
aus, dass die Grenze der privaten 
Vermögensverwaltung überschritten 
wird, da nicht mehr die Substanznut-
zung selbst, sondern die Ausnutzung 
der Wertsteigerung in den Vorder-
grund getreten ist. Dadurch wird 
ein gewerblicher Grundstückshandel 
begründet. Gewinne und Veräuße-
rungsgewinne werden in Einkünfte 
aus Gewerbebetrieb umqualifiziert. 
In Sonderfällen kann sich die Frist 
von 5 Jahren auf 10 Jahre verlängern. 
Durch neuere Urteile des Bundesfi-
nanzhofs wurde die Rechtsprechung 
zur Drei-Objekt-Grenze relativiert, 
so dass bezüglich des gewerblichen 
Grundstückshandels zur Zeit keine 
eindeutige Rechtsicherheit besteht.
Sofern es sich um Einkünfte aus Ge-
werbebetrieb handelt, unterliegen 
diese neben der Einkommen- auch 
der Gewerbesteuer und zwar unab-
hängig von der Behaltensdauer.
Handelt es sich um Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung unterliegt 
ein etwaiger Veräußerungsgewinn als 
sog. privates Veräußerungsgeschäft 
nach der derzeitigen Rechtslage nur 
dann der Einkommensteuer, wenn 
zwischen Anschaffung und Veräuße-
rung der Immobilien nicht mehr als 
10 Jahre liegen. Als Veräußerungsge-
winn wird grundsätzlich der Über-
schuss des Verkaufserlöses über den 
um die vorgenommenen Abschrei-
bungen (einschließlich erhöhter Ab-
schreibungen wie Denkmal-AfA und 
Sonderabschreibungen) reduzierten 
Anschaffungs- und Herstellungskos-
ten und den Veräußerungskosten 
angesetzt. Ausgenommen sind Im-
mobilien, die im Zeitraum zwischen 
Anschaffung oder Fertigstellung und 
Veräußerung ausschließlich zu eige-
nen Wohnzwecken oder im Jahr der 
Veräußerung und in den beiden vo-
rangegangenen Jahren zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt wurden.

3. 	 Überschussermittlung 

Sollte der Vermieter seine Tätigkeit 
im Rahmen der Vermögensverwal-
tung ausüben, erzielt er Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung im Sin-
ne des § 21 Einkommensteuergesetz. 
Die Ermittlung der Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung erfolgt 
durch die Gegenüberstellung der 
(Miet-)Einnahmen und der im Zu-
sammenhang mit der Vermietung 
angefallenen Werbungskosten (Über-
schussermittlung). Steuerliche Vortei-
le können dann eintreten, wenn sich 
ein Überhang von Werbungskosten 

ergibt und dieser mit anderen po-
sitiven Einkünften des Investors mit 
steuerlicher Wirkung verrechnet wer-
den kann.

4. 	 Verlustverrechnung

Die Verlustverrechnung ist in dem 
Veranlagungsjahr, in dem der Verlust 
entstanden ist, mit den positiven Ein-
künften aus allen Einkunftsarten und 
bis zu deren Höhe betragsmäßig un-
begrenzt möglich.
Übersteigende Verluste, die im Ver-
anlagungszeitraum ihrer Entstehung 
nicht mit anderen positiven Enkünf-
ten verrechnet werden konnten, 
können bis zu einem Betrag von 
Euro 511.500 in das Vorjahr zurück-
getragen werden, oder sie werden in 
die Folgejahre unbegrenzt vorgetra-
gen. Bei Ehegatten, welche zusam-
menveranlagt werden, erhöht sich 
der Verlustrücktrag in das Vorjahr 
auf bis zu Euro 1.023.000. Der ver-
bleibende Verlustvortrag ist in den 
folgenden Veranlagungsjahren bis 
zu Euro 1 Mio. des Gesamtbetrages 
der Einkünfte und der darüber hin-
ausgehende Anteil bis zu 60 % des 
Gesamtbetrages der Einkünfte ab-
zugsfähig (§ 10d Einkommensteuer-
gesetz). Nicht verrechnete Verluste 
werden vorgetragen. Bei zusammen-
veranlagten Ehegatten erhöht sich 
der Betrag auf Euro 2 Mio.

5. 	 Werbungskosten bei Vermie-
	 tung und Verpachtung

5.1	 Allgemeines

Gemäß § 9 Abs. 1 Einkommensteuer-
gesetz sind Werbungskosten alle Auf-
wendungen zum Erwerb, zur Siche-
rung und Erhaltung von Einnahmen. 
Anschaffungs- und Herstellungskosten 
können im Rahmen der Überschusser-
mittlung nur anteilig in Form von Ab-
schreibungen berücksichtigt werden. 
Andere Aufwendungen (Fremdkapi-
talzinsen, sonstige Finanzierungskos-
ten, Betriebskosten, Verwaltungskos-
ten, Grundsteuer etc.) sind als sofort 
abziehbare Werbungskosten im Ver-
anlagungsjahr der Zahlung berück-
sichtigungsfähig. Aufwendungen 
für Instandsetzungs- und Moderni-
sierungsmaßnahmen, die innerhalb 
von drei Jahren nach Anschaffung 
des Gebäudes durchgeführt werden 
und 15 % der Anschaffungskosten 
übersteigen, zählen zu den Herstel-
lungskosten (anschaffungsnahe Her-
stellungskosten). Ansonsten zählen sie 
i. d. R. zu den sofort abzugsfähigen 
Werbungskosten – es sei denn es wird 
dadurch eine wesentliche Substanz-
vermehrung vorgenommen oder es 
wird etwas völlig Neues, Artverschie-
denes eingebaut. 

5.2 	Disagio und Damnum

Disagio ist die Differenz zwischen 
dem Ausgabebetrag und dem Nenn-
betrag eines Darlehens.
Bei den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung darf ein (marktüb-
liches) Disagio – unter weiteren Vo-
raussetzungen – im Zeitpunkt der 
Zahlung als Werbungskosten abge-
zogen werden. Dieser Ansatz führt 
regelmäßig zu anfänglichen steuerli-
chen Verlusten, da hier Zinsaufwen-
dungen zeitlich vorverlagert werden. 
Dies gilt nur, solange das vereinbarte 
Disagio marktüblichen Vereinbarung-	
en entspricht. Das Bundesfinanzmi-
nisterium (BMF) legt mit Schreiben 
vom 20.10.2003 fest, dass von einer 
Marktüblichkeit des Disagios auszu-
gehen ist, wenn für ein Darlehen mit 
einem Zinsfestschreibungszeitraum 
von mindestens fünf Jahren ein Dis-
agio in Höhe von bis zu 5 % verein-
bart worden ist. Diese Regelung ist 
erstmals für Darlehensverträge anzu-
wenden, die nach dem 31.12.2003 
abgeschlossen wurden. 
Die beschriebenen Regelungen gel-
ten entsprechend auch für ein Dam-
num. 

5.3 	Normale Abschreibungen

Die lineare jährliche Gebäudeab-
schreibung beträgt grundsätzlich 
2 % der Anschaffungs- oder Herstel-
lungskosten, soweit sie auf das Ge-
bäude entfallen. Wurde das Gebäude 
vor dem 01.01.1925 fertig gestellt, 
erhöht sich der jährliche Abschrei-
bungssatz auf 2,5 %.
Die Anschaffungskosten für eine Ein-
bauküche können linear (gleichmä-
ßig) über ihre voraussichtliche Nut-
zungsdauer abgeschrieben werden.

6. 	E inkommensteuervoraus-
	 zahlung bzw. Eintragung 
	 eines Lohnsteuerfreibetrages

Die voraussichtlich ausgleichsfähigen 
Verluste können bereits im Einkom-
mensteuer-Vorauszahlungsverfahren 
(§ 37 Einkommensteuergesetz) oder 
in Form eines Freibetrages auf der 
Lohnsteuerkarte (§ 39a Abs. 1 Nr. 
5b Einkommensteuergesetz) berück-
sichtigt werden. Dies gilt erst für Ver-
anlagungszeiträume, die nach der 
Fertigstellung oder der Anschaffung 
der Immobilie beginnen. Wird ein 
Gebäude vor dem Kalenderjahr sei-
ner Fertigstellung angeschafft, tritt 
an die Stelle der Anschaffung die Fer-
tigstellung (§ 37 Abs. 3 Satz 8 und 9 
Einkommensteuergesetz).
Für das Lohnsteuerermäßigungsver-
fahren ist ein amtlich vorgeschrie-
bener Vordruck zu verwenden. Der 
Antrag muss spätestens bis zum 
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30.11. des Kalenderjahres gestellt 
werden, für das die Lohnsteuerkarte 
gilt (§ 39a Abs. 2 Satz 3 Einkommen-
steuergesetz).
Zur Geltendmachung der steuerli-
chen Vorteile konnte im Hinblick auf 
die lange Bearbeitungsdauer bisher 
eine vorläufige Bescheinigung der zu-
ständigen Behörde nebst Eingangs-
bestätigung über den Antrag auf 
Ausstellung der endgültigen Beschei-
nigung vorgelegt werden, um eine 
Eintragung der steuerlichen Auswir-
kungen auf der Lohnsteuerkarte ab 
dem Jahr nach der Bezugsfertigkeit 
zu erhalten. Aufgrund aktueller Dis-
kussionen in der Finanzverwaltung 
zur vorläufigen Gewährung der Steu-
erbegünstigung ist nicht auszuschlie-
ßen, dass in  einigen Bundesländern 
eine solche vorläufige Bescheinigung 
nicht mehr ausgestellt oder vom Fi-
nanzamt nicht anerkannt wird. Dies 
hätte zur Konsequenz, dass eine Ge-
währung der Steuerbegünstigung 
nur noch bei Vorlage der endgülti-
gen Bescheinigung der zuständigen 
Bescheinigungsbehörde durch den 
Steuerpflichtigen beim Finanzamt 
möglich ist, mithin der Steuerbe-
günstigungseffekt erst später, wenn-
gleich dann rückwirkend geltend ge-
macht werden kann. 

B. 	 Immobilienerwerb 
	 zur Eigennutzung

1. 	 Sonderausgaben

Sonderausgaben wirken sich nur aus, 
soweit das steuerpflichtige Einkom-
men nach deren Abzug oberhalb des 
Grundfreibetrags liegt. Ein Vor- und 
Rücktrag von Verlusten aus Sonder-
ausgaben ist nicht möglich. 

2. 	E inkommensteuervoraus-
	 zahlung bzw. Eintragung 
	 eines Lohnsteuerfreibetrages

Hier gelten die Ausführungen unter 
A.6. entsprechend.

C. 	 Sonstige steuerliche
	 Auswirkungen

Nach Abschluss des notariellen Kauf-
vertrages fällt zu der in Leipzig bele-
genen Immobilie Grunderwerbsteuer 
in Höhe von 3,5 % des Kaufpreises 
an. Die Grunderwerbsteuer entsteht 
auch bei der Veräußerung des Ob-
jekts. In der Regel hat aufgrund der 
üblichen vertraglichen Vereinba-
rungen der Erwerber diese Grund-
erwerbsteuer zu zahlen, wobei der 
Verkäufer gegenüber dem Finanzamt 

neben dem Käufer gesamtschuld-
nerisch haftet. Darüber hinaus fällt 
laufend Grundsteuer an. Wird das 
Objekt vermietet, kann diese jedoch 
im Rahmen der Nebenkostenabrech-
nung auf den Mieter umgelegt wer-
den. 

D. 	B erücksichtigung individueller
	 steuerlicher Rahmenbedin-
	 gungen eines Investors

Die steuerlichen Konsequenzen aus 
der Entscheidung zum Kauf einer 
Immobilie und ggf. auch später an-
stehende Entscheidungen, wie die 
Anpassung der vertraglichen Rah-
menbedingungen an veränderte 
Marktstrukturen oder die Veräuße-
rung bzw. Nutzungsänderungen 
der Immobilie und die sich daraus 
ergebenden steuerlichen Folgen 
lassen sich verbindlich nur unter 
Berücksichtigung der individuellen 
Rahmenbedingungen des jeweiligen 
Investors ableiten. Die Prospekthe-
rausgeberin empfiehlt daher jedem 
Erwerber vor dem Abschluss eines 
Kaufvertrages einen Steuerberater 
seines Vertrauens zu Rate zu ziehen.
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Haftungs- und
Angabenvorbehalte

Mit diesem Prospekt werden ausschließlich Aus-
künfte zu der angebotenen Immobilie erteilt. 
Seitens der Initiatorin, Prospektherausgeberin 
und Verkäuferin wird keine Rechts-, Steuer-, 
Finanzierungs-, Kapitalanlage- oder Wirtschafts-
beratung erbracht. Eine Haftung für den Eintritt 
von Kosten-, Ertrags- und Steuerprognosen 
sowie für die zukünftige Entwicklung der Fi-
nanzierungs- und Bewirtschaftungskosten, ins-
besondere auch für ggf. erstellte Berechnungs-
beispiele etc. kann  (u. a.  aufgrund der Vielzahl 
unbekannter bzw. veränderlicher Parameter) 
nicht übernommen werden. 
Für den Inhalt dieses Prospektes sind nur die bis 
zum Prospekterstellungszeitpunkt bekannten 
oder erkennbaren Sachverhalte maßgebend. 
Planungs- und Berechnungsgrundlagen stehen 
unter dem Vorbehalt der jederzeit potenziell 
möglichen Veränderung. Die derzeitige Bau-, 
Verwaltungs- und Finanzverwaltungspraxis so-
wie Rechtsprechung kann sich verändern. Even-
tuell im Prospekt enthaltene Illustrationen und 
Fotos sind zum Teil nur als Vorschläge, Entwürfe 
und Muster zu verstehen und nicht als wesent-
liche Elemente im Sinne der Baubeschreibung. 
Die tatsächliche Gestaltung und Bauausführung 
kann hiervon abweichen. Die Realisierung von 
Planungen steht unter dem Vorbehalt der Ge-
nehmigungsfähigkeit seitens der entsprechen-
den Behörden. Gültigkeit haben ausschließlich 
die notariell beurkundeten Verträge. Die Na-
mensnennung der gesetzlichen Vertreter der Ge-
sellschaften erfolgt ausschließlich zur Informati-
on der Vertretungsverhältnisse. Eine persönliche 
Vertrauenswerbung mit den genannten Perso-
nen wird damit nicht bezweckt. Gleiches gilt für 
die beauftragten Vertragspartner. Verbindliche 
bzw. vom Prospekt abweichende Angaben darf 
und kann nur die Prospektherausgeberin ma-
chen. Dritte Personen, insbesondere mit dem 
Vertrieb und der Vermittlung befasste Personen 
sind hierzu nicht legitimiert. Kaufinteressenten 
wird als Anlage eine Vertragsmappe mit z. T. un-
verbindlichen Vertragsmustern (Entwürfen) aus-
gehändigt. Der Prospekt ist nur im Zusammen-
hang mit dieser Anlage vollständig. Da auch die 
abzuschließenden Verträge Veränderungen in 
sachlicher und rechtlicher Hinsicht unterliegen 
können, besitzen nur die letztendlich wechsel-
seitig abgeschlossenen Verträge Gültigkeit. Die 
im Exposé enthaltenen Angaben und Angebote 
sind demnach unverbindlich. 
Sämtliche Texte im Prospekt sind urheber-
rechtlich geschützt. Der Prospektaufbau und 
Inhalt orientiert sich am IDW-S 4 Standard der 
Wirtschaftsprüfer (Stand 18.05.2006), ohne 
dass hieraus Ansprüche gegenüber der Pro-

spektherausgeberin hergeleitet werden kön-
nen. Aufgrund des unten angegebenen frühen 
Prospekterstellungszeitpunktes und des daraus 
resultierenden Umstandes, dass zu diesem Zeit-
punkt noch nicht sämtliche im Prospekt wie-
dergegebenen Daten, Fakten und Zahlen des 
Projektes feststanden und der Erwerber bei Inte-
resse hierzu von den Projektbeteiligten jederzeit 
über den jüngsten Stand der Dinge informiert 
werden kann, akzeptiert er, dass Ansprüche aus 
diesem Prospekt – soweit überhaupt gegeben – 
binnen sechs Monaten ab Kenntnis, spätestens 
jedoch zwei Jahre ab dem angegebenen Her-
ausgabedatum verjähren, es sei denn, die Pro-
spektherausgeberin hat im Prospekt vorsätzlich 
oder grob fahrlässig Falschangaben gemacht. 
Die Prospektherausgeberin versichert dazu, 
dass sie nach bestem Wissen und Gewissen über 
alle für die Anlageentscheidung wesentlichen 
Umstände im Prospekt vollständig und richtig 
aufgeklärt hat. Trotz gewissenhaftester Prüfung 
und sorgfältigster Erarbeitung können Irrtümer 
jedoch nicht ausgeschlossen werden. 

Der Prospekt wurde im September 2010 erstellt / 
herausgegeben.

Überreicht durch:

Es ist dieses unglaubliche Engagement, sein unermüdlicher Enthusiasmus und die soziale Ein-
stellung, welche den EAGLES Präsidenten Frank Fleschenberg so auszeichnen. Seine Idee mit 
den EAGLES, den Golfsport mit Charity und bekannten Persönlichkeiten zu verbinden, ist seit 
1993 die perfekte Kombination, um unschuldig in Not geratenen Menschen schnell und un-
bürokratisch zu helfen. In einer Gesellschaft, in der staatliche Hilfe immer geringer wird und 
die Menschlichkeit vermehrt verloren zu gehen scheint, ist eine Wohltätigkeitsorganisation 
wie die der EAGLES von immenser Bedeutung. Hierbei schafft es Frank Fleschenberg, immer 
mehr prominente Persönlichkeiten wie Sportler, Schauspieler oder Sänger spielerisch in das 
karitative Projekt mit einzubinden und somit Spiel, Spaß und Charity perfekt zu gestalten. 
Beeindruckend ist, was Frank Fleschenberg und seine EAGLES inzwischen in der Gesellschaft 
bewirken konnten und wie stark ihr „Standing“ und ihr Einfluss von Jahr zu Jahr in Deutsch-
land steigt. Für diesen unermüdlichen Einsatz wird Frank Fleschenberg mit dem Bundesver-
dienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Ehre, wem Ehre gebührt!
� (Auszug aus der Laudatio)

„The Charity-Eagles-Club“ ohne Frank Fleschenberg wäre undenkbar.“
� Franz Beckenbauer

„Für meine Frau, Dr. Irene Epple-Waigel und mich ist es bewundernswert, wie Frank Fleschen-
berg diese Vielzahl von interessanten, individuellen Persönlichkeiten immer wieder zusam-
menfinden lässt.“�
� Dr. Theodor Waigel

„Schon immer in meinem Leben habe ich um Spitzen-
leistungen gekämpft. Das war in meiner Zeit als aktiver 
Fußballer so – das treibt mich nach vorn, wenn es um 
unser Unternehmen, die Deutsche Gesellschaft für 
Grundbesitz DGG AG, geht.
 
Als Vertriebsvorstand fühle ich mich persönlich ver-
antwortlich, Top-Produkte zu liefern und höchste Zu-
friedenheit bei den Kunden zu erreichen. Leidenschaft 
und Perfektion bis in das letzte Detail sind die Voraus-
setzungen für Erfolg und Dauerhaftigkeit – immer und 
überall. Für diese Werte steht die DGG AG und hunderte  
zufriedener Kunden können dies bestätigen.“

Frank Fleschenberg,
Vertriebsvorstand der DGG AG

Ehre, wem Ehre gebührt

Bundesverdienstkreuz für Frank Fleschenberg

Leidenschaft, Leistung und Qualität

EAGLES Charity-Golf Club e.V.-Präsident Frank 
Fleschenberg zur Privataudienz bei Papst Benedikt XVI.
im Dezember 2008
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